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Bericht des Bürgermeisters  
 

Trinkwasserversorgung Brieselang 
 
Das wichtigste Thema in der Gemeinde ist zurzeit die Qualität unseres Trinkwassers. 
Am 16. Februar wurde die Gemeinde am Nachmittag vom WAH informiert, dass unser 
Trinkwasser verschmutzt ist. Eine Analyse hat ergeben, dass eine biologische 
Belastung durch Asseln, Algenreste und sonstiges biologisches Material sowie deutlich 
vermehrt Eisen und Mangan nachgewiesen wurde. Laut Auskunft des 
Gesundheitsamtes des Landkreises besteht aber keine Gesundheitsgefahr. Dem  WAH 
wurden  vorsorglich durch den Amtsarzt folgende Auflagen erteilt:  Chlorung des 
Trinkwassers, Spülung der Leitungen und kontinuierliche Probenentnahmen und 
Analysen. Zwischenzeitlich konnten die Werte soweit gesenkt werden, dass die 
Chlorung eingestellt wurde. Am 09. März wird eine gemeinsame Konferenz zwischen 

Amtsblatt 
für die Gemeinde Brieselang 

mit den Ortsteilen Bredow und Zeestow
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Landkreis, WAH und dem Betriebsführer, die dann aktualisierte Werte vorliegen haben, 
über das weitere Vorgehen entscheiden. Leider wurde die Gemeinde erst spät und nicht 
allumfassend in den Informationsfluss eingebunden. Die Trinkwasserverordnung sieht 
die Einbindung der Gemeinde nicht vor. Ich halte dies gelinde gesagt für nicht 
akzeptabel. Viele Bürger und Bürgerinnen haben im Rathaus angerufen und wollten 
Näheres erfahren. Leider waren wir nur zum Teil auskunftsfähig und mussten Sie an 
den WAH und den Landkreis verweisen. Dies muss verändert werden. Ich bin im 
Gespräch mit den entsprechenden Stellen, dass dies geändert wird und wir als 
Gemeinde zumindest gleichzeitig mit dem WAH schriftlich informiert werden. Sollten Sie 
sich näher informieren wollen, gibt es augenblicklich folgende Möglichkeiten: 
 

• WAH      Tel.: 03321- 4485-0 
• Gesundheitsamt des Landkreises Tel.: 03385- 551-7118 
• www.wah-nauen.de 

 
Auf der Homepage der Gemeinde Brieselang (www.gemeindebrieselang.de) sind alle 
Verlautbarungen nachzulesen, die uns übermittelt wurden. Am 12. März wird eine 
öffentliche Verbandsversammlung des WAH (Sankt-Georgen-Str. 7 in Nauen) um 16:00 
Uhr stattfinden. Hier wird der Betriebsführer (Sachsen Wasser) des WAH  zu dem 
Thema Rede und Antwort stehen.  
 
 
Entwicklung der Bevölkerungszahlen 
 
Bevölkerungszahlen 31.12.90 31.12.91 31.12.92 31.12.08     31.01.09 
Brieselang gesamt  4.793 4.847 4.977 10.784           10.806 
 
Bei vorsichtiger Einschätzung ist zu erwarten, dass ca. III. Quartal 2010 die 11.000 
Einwohner Marke erreicht wird. 
 
 
Baumaßnahmen Bredow 
Der Landesbetrieb für Straßenwesen hat uns mitgeteilt, dass im Bereich Bredow 
(Ortseingang Richtung Brieselang) ab April umfangreiche Baumaßnahmen beginnen 
werden. Erneuerung der Fahrbahn, Neugestaltung des Abzweiges nach Brieselang mit 
Abbiegerspur, Erneuerung der kleinen Grabenbrücke, wahrscheinlicher Abriss der 
Bahnbrücke (stillgelegte Strecke), eventuell wird auch bis zum Abzweig nach 
Brieselang von der Kanalbrücke ein Radweg entstehen. 
 
Baumaßnahmen Kreuzung Landesstraße/Rostockerstr. 
Das Land hat die Planung beauftragt. Der Bautermin und die Ausführungsvariante 
stehen noch nicht fest. 
 
Bahn Nauen - Brieselang - Berlin 
In diesem Monat sollen die umfangreichen Schwellensanierungen im Gleiskörper 
beginnen. Die Maßnahme soll ca. drei Monate dauern. Der Regionalverkehr wird 
eingleisig aufrechterhalten. Die Abfahrtzeiten sollen in etwa den augenblicklichen 
entsprechen. Bitte beachten Sie die Ankündigungen der Bahn. 
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KITA-Neubau 
Im Landkreis hat sich offensichtlich auf Grund meiner doch sehr massiven Intervention 
beim Landrat bzgl. der katastrophalen Bearbeitung des Antrages der Gemeinde 
Brieselang  zur KITA-Förderung einiges bewegt. Der Landrat hat den stellvertretenden 
Landrat – Roger Lewandowski – als zuständige Person benannt. In der Zwischenzeit 
liegen die Baugenehmigung des Landkreises und die Genehmigung der ILB zum 
vorzeitigen Maßnahmenbeginn nach dem 18.02.2009 vor. Die ersten Ausschreibungen 
für den Neubau werden in den  nächsten Tagen veröffentlicht. Bitte beachten Sie die 
Hinweise auf unserer Homepage.  
 
Ausschreibungen - Internet 
Seit Anfang Februar  werden alle Ausschreibungen für die Unterhaltung der Gemeinde 
eigenen Liegenschaften über der Bagatellgrenze von 200 € auf der Homepage der 
Gemeinde veröffentlicht. www.gemeindebrieselang.de 
 
Marktbetreiber 
Ab 21. März wird wieder regelmäßig ein Wochenmarkt (jeweils Samstag) mit einem 
neuen Betreiber stattfinden.  
 
Personal 

• Zurzeit ist eine 0,6 VBE Stelle für den Hort ausgeschrieben. Bedingung: staatlich 
anerkannte Erzieher-/in. 

• Der FBL Leiter Herr Manning befindet sich seit  letzter Woche im Elternurlaub. Er 
wird Ende Mai wiederkommen.  

• Der Monat Januar und Februar hat der Verwaltung  einen hohen Krankenstand 
beschert 

• Stellenausschreibungen der Gemeinde werden auf der Homepage, in den 
Schaukästen und in der BRAWO veröffentlicht. 

 
 
 
Die Straßenverkehrsbehörde des LKR HVL ordnet eine Vollsperrung der Bredower 
Allee im Bereich der A10-Autobahnbrücke zum Abbruch der alten Überbauten an. 
Die Vollsperrung wird vom 16.03.2009 bis zum 26.03.2009 dauern. Die 
Umleitungsstrecke wird über Zeestow und Bredow geführt. Die Beschilderung erfolgt 7 
Tage vor Beginn der Maßnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Wilhelm Garn 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachungen 

 
 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Brieselang 
Bebauungsplan Nr. 57 „Lange Straße 54-57“ der Gemeinde Brieselang 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Gemeindevertretung 
Brieselang in ihrer Sitzung am 28.01.2009 den Bebauungsplan Nr.57 „Lange Straße 54-
57“ bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung 
beschlossen. Der Bebauungsplan wurde im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 a 
BauGB –Bebauungspläne der Innenentwicklung- ohne Umweltbericht weitergeführt. 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird dieser Beschluß hiermit bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft. Jedermann kann den 
Bebauungsplan mit der Begründung ab diesem Tag in der Gemeinde Brieselang, Am 
Markt 3, Zimmer 4.4, während der Öffnungszeiten: 
 
Dienstag:   9:00-12:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr 
Donnerstag:   9:00-12:00 Uhr 
Freitag:   8:00-12:00 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Gemäß 215 Abs. 1 BauGB sind beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes, sowie nach § 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
zu machen. Nach Ablauf der Frist werden diese unbeachtlich. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hiermit hingewiesen. 
 
Brieselang, den 13.02.2009 
 
gez. Wilhelm Garn, Bürgermeister 
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Anordnung der Ersatzbekanntmachung des Bebauungsplans Nr. 57 „Lange 
Straße 54-57“ der Gemeinde Brieselang vom 28.01.2009 
 
Gemäß § 2 der Verordnung über Bekanntmachungen von Satzungen und sonstigen 
ortsrechtlichen Vorschriften in den Gemeinden, Ämtern und Landkreisen 
(BekanntmVBbg) vom 1.12.2000 (GVBl. II, S. 435) wird für die Planzeichnung und 
textlichen Festsetzungen als Bestandteile des Bebauungsplans Nr.57 „Lange Straße 
54-57“ die Ersatzbekanntmachung durch Auslegung zur Einsicht während der 
Öffnungszeiten der Verwaltung der Gemeinde Brieselang, Am Markt 3, Zimmer 4.4 
angeordnet. 
 
Brieselang, den 13.02.2009 
 
gez. Wilhelm Garn 
 Bürgermeister 
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Stellenausschreibungen der Gemeinde Brieselang 
 
 
Die Gemeinde Brieselang schreibt eine Stelle als  
 
Schulsekretär/ -in aus. Diese Stelle ist kurzfristig als Krankheitsvertretung zu besetzen 
(Beschäftigungsende jederzeit möglich).  
 

 Vergütung:  TVöD / E 4 
 Arbeitszeit:  24 h / Woche  

(geringere Arbeitszeit möglich, min. jedoch 20 Stunden) 
 Bewerbungsfrist: 06.03.2009 

 
Die Stelle ist ab sofort zu besetzen. 
 
Erforderliche Voraussetzungen: 
 

 Abschluss als Sekretär/ -in oder Ähnliches  
 Kenntnisse im Umgang mit Word und Excel 
 Organisationstalent 
 Einfühlungsvermögen zu Kindern 
 Sicheres und höfliches Auftreten (insbesondere auch am Telefon) 

 
Sie sollten flexibel, teamfähig und belastbar sein. 
 
Der  Bewerbung sind aussagefähigen Unterlagen (z.B. Zeugnisse, Beurteilungen) 
beizulegen. Die Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte mit einem ausreichend 
frankierten Rückumschlag an: 
 
Gemeinde Brieselang 
- Der Bürgermeister - 
Kennwort: Bewerbung Schulsekretär/ -in 
Am Markt 3 
14656 Brieselang 
 
 
 
 
Die Gemeinde Brieselang schreibt eine Stelle als  
 
Erzieher/ in im Hortbereich aus. Diese Stelle ist befristet für 2 Jahre. 
 

 Vergütung:  TVöD / E 6 
 Arbeitszeit:  24 h / Woche 
 Bewerbungsfrist: 06.03.2009 

 
Die Stelle ist ab sofort zu besetzen. 
 

 Voraussetzung: staatlich anerkannte/r Erzieher/ in im Hortbereich 
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 Zusatzqualifikationen sind erwünscht 
 
Sie sollten flexibel, teamfähig und belastbar sein. 
 
Der  Bewerbung sind aussagefähigen Unterlagen (z.B. Zeugnisse, Beurteilungen) 
beizulegen. Die Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte mit einem ausreichend 
frankierten Rückumschlag an: 
 
Gemeinde Brieselang 
- Der Bürgermeister - 
Kennwort: Bewerbung Erzieher/ in Hortbereich 
Am Markt 3 
14656 Brieselang 
 
 
 
Humanistischer Freidenkerbund Havelland e.V. 
 
Stellenausschreibung 
Jugendkoordinator/in und sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in  
im Jugendklub Brieselang 
 
Arbeitszeit:   40 Stunden in der Woche, flexibel, i.d.R. Dienstag bis Samstag  
Arbeitsort:   Gemeinde Brieselang, gelegentlich Nauen und Rathenow 
Befristung:   befristet entsprechend der Bewilligung der PKR-Stelle durch das 
Jugendamt  
                     (mit der Option der Verlängerung) 
Arbeitsbeginn:  wahrscheinlich 1.4.2009 
Vergütung:   in Anlehnung an öffentlichen Tarif (keine Tarifbindung), ohne  
Zuwendungen 
 
Der/die Stelleninhaber/in hat vor allem drei wesentliche Aufgaben zu erfüllen: 
 
1.  Realisierung der Konzeption des freien Jugendhilfeträgers insbesondere im 

Jugendklub Millennium Brieselang, dazu Koordination und fachliche Leitung der 
verschiedenen Projekte der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
sowie entsprechende Regiearbeiten 

2.  Mobile Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten in Brieselang sowie Gestaltung 
eigener fachlicher Tätigkeiten in der offenen Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit, der Jugendberatung und des Jugendschutzes   

3.  Koordination und Netzwerkarbeit für die Kinder- und Jugendhilfe im ländlichen 
Raum, d.h. innerhalb der Brieselanger Ortsteile 

 
Dies hat er bzw. sie wie folgt umzusetzen: 
 
-  Kontinuierliche konzeptionelle Begleitung und organisatorische Koordinierung 

der Jugendarbeit in den Ortsteilen Brieselang, Bredow und Zeestow sowie 
anderer Jugendhilfeeinrichtungen (nach Absprache) zu Fragen der offenen 
Jugendarbeit, der außerschulischen Jugendbildung, der Freizeitpädagogik und 
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des Jugendschutzes (§§ 11 – 14 KJHG) und der ehrenamtlichen Jugendarbeit (§ 
73 KJHG) und im Rahmen der Kooperation mit Schule 

 
-  Vernetzung mit anderen Jugendhilfeträgern im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft 

nach § 78 KJHG (entsprechend §§ 4, 78 und 80 Abs. 3 KJHG) und des 
Jugendhilfebeirats Brieselang sowie weitere Gremienarbeit   

 
-  Durchführung offener Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und 

sozialpädagogischer Betreuungstätigkeiten im Jugendklub Brieselang, 
einschließlich der Zusammenarbeit mit dem Klubrat   

 
-  Mobile Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten der Gemeinde sowie Gestaltung 

regelmäßiger Jugendberatung und sozialpädagogisch orientierter 
Gruppenarbeit  in Brieselang   

 
- Unterstützung bei der Anleitung von Ehrenamtlern und Mitarbeiterinnen in der 

Jugendhilfe, Regie- und Verwaltungsarbeiten 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 17.03.2009 zu richten an:  
Humanistischer Freidenkerbund Havelland e.V., 14641 Nauen, Karl-Thon-Str. 42. 
 
 
Dr. V. Mueller 
Vorsitzender 
 
 
 
Mitteilung der Behindertenbeauftragten 
 
 
Ab März 2009 führen die neu bestellten Behindertenbeauftragten Herr Leonhard 
Gutzeit und Herr Horst Huhnd  
 

jeden 1. und 3. Donnerstag 
in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr 

im Gemeindesaal des Rathauses (mit dem Aufzug zu erreichen) 
 
Sprechzeiten durch.  
 
Die Behindertenbeauftragten stehen allen Bürgerinnen und Bürgern als 
Ansprechpartner zur Verfügung, neben Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen 
auch all denjenigen, die von Behinderung bedroht sind. Nutzen Sie die Möglichkeit, die 
Behindertenbeauftragten kennenzulernen und gemeinsam Lösungswege zu erarbeiten, 
um Ihre Integration und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Selbstverständlich 
werden Ihre Probleme, Sorgen und Fragen zum Thema Behinderung vertraulich 
behandelt. Ihre Erfahrungen, Anregungen und Hinweise zum Leben mit Behinderung in 
der Gemeinde Brieselang sind wichtig.  
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Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht! 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  
 
in diesem Jahr sind die Brandenburgerinnen und Brandenburger und damit auch die 
Brieselanger Bürger zu drei Wahlen aufgerufen: 
 
Wahltermine:         07.06.2009 – Wahl zum   7. Europäischem Parlament 
                                27.09.2009 – Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 
                                27.09.2009 – Wahl zum   5. Landtag Brandenburg 
 
Ohne die Mitwirkung von Wahlhelfern sind die Durchführung von Wahlen sowie die 
Ermittlung des Wahlergebnisses nicht möglich. 
Zu jeder Wahl hat die Gemeindeverwaltung insgesamt 80 Wahlhelfer zu berufen, in 
jedem Wahllokal arbeiten acht Wahlhelfer zusammen. 
Wir bitten Sie, uns bei der Besetzung der Wahlvorstände zu unterstützen, indem Sie 
sich für die Übernahme eines Ehrenamtes entscheiden. Dem ehrenamtlichen 
Wahlhelfer wird ein Erfrischungsgeld gewährt. 
 
Wer kann im Wahllokal, als Wahlhelfer tätig werden? 
 
Sie sind für die jeweilige Wahl selbst wahlberechtigt und wohnen nach Möglichkeit im 
Gemeindegebiet von Brieselang? Dann sind Sie herzlich eingeladen, als Wahlhelferin 
oder Wahlhelfer in ihrer Heimatgemeinde Brieselang oder einem Ortsteil den Ablauf der 
Wahlen hautnah mit zu erleben. 
 
Kontakt 
                 Adresse 

Gemeinde Brieselang 
Am Markt 3 
14656 Brieselang 
 

                 Ansprechpartner 
                      Georg Schüler 
                      Tel.     033232/33 8 22 
                      Fax     033232/33 8 88 
                      EMail  georg.schueler@gemeindebrieselang.de 
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Merkblatt-Nr.: 8 der Gemeinde Brieselang 
Zerstörung von Versickerungsmulden durch unzulässiges Parken  
 
Erhebliche Beschädigungen der Versickerungsmulden und somit Zerstörung von 
Eigentum der Gemeinde Brieselang werden durch das Befahren und Parken der 
Seitenstreifen verursacht. 
 
Sofern der Seitenstreifen nicht ausreichend befestigt ist, darf er gemäß § 12 Abs.4 
Straßenverkehrsordnung nicht mit einem KFZ (Auto) befahren werden. 
 
Wer ihn dennoch befährt, vergeht einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung 
Die Kosten, die für die  Beseitigung der Beschädigungen erforderlich sind, werden dem 
Verursacher gemäß § 17 Abs.2 StraßenG auferlegt. 
 
 
 
Merkblatt- Nr. 9 
Allgemeine Pflichten von Hundehaltern 
(Regelung per Hundehalterverordnung und Straßen- und Anlagenverordnung der 
Gemeinde Brieselang) 
              

1. Es besteht eine allgemeine Leinenpflicht 
 

• Innerhalb der in Zusammenhang bebauten Ortslage auf allen Straßen und 
Anlagen der Gemeinde Brieselang 

• Bei öffentlichen Versammlungen, Umzügen, Aufzügen, Volksfesten und 
sonstigen Veranstaltungen und Menschenansammlungen, 

• auf Sport- und Campingplätzen, 
• in umfriedeten oder anderweitig begrenzten der Allgemeinheit zugänglichen 

Park-, Garten-und Grünanlagen, 
• in Einkaufszentren, Fußgängerzonen, Verwaltungsgebäuden und öffentlichen 

Verkehrsmitteln und 
• bei Mehrfamilienhäusern auf Zuwegen, in Treppenhäusern oder sonstigen 

von der Hausgemeinschaft gemeinsam genutzten Räumen. 
 

2. Zusätzlich hat jeder Hund in Verwaltungsgebäuden und in öffentlichen 
Verkehrsmitteln einen Maulkorb zu tragen. 

 
3. Bei Spaziergängen müssen geeignete Materialien, wie z. B. Tüten mitgeführt 

werden, um den Tierkot des Hundes unverzüglich entfernen zu können. 
 

4.  Außerhalb des Grundstückes müssen Hunde ein Halsband mit Namen und 
Anschrift des Hundehalters tragen. 
 

5. Außerhalb von Grundstücken dürfen Hunde nur von Personen geführt werden, 
die körperlich und geistig die Gewähr dafür bieten, jederzeit den Hund so zu 
beaufsichtigen, dass Menschen, Tiere oder Sachen nicht gefährdet werden. Der 
Hundeführer hat den Hund ständig zu beaufsichtigen und sicher zu führen.  

 
6. Eine Person darf nicht mehr als 3 Hunde gleichzeitig führen. 
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7. Eine Person unter 18 Jahren darf nur einen Hund führen. 
 

8. Das Grundstück, auf dem ein Hund gehalten wird, muss gegen ein 
unbeabsichtigtes Entweichen des Hundes angemessen gesichert sein. Der 
Hundeführer muss sicherstellen, dass sich der Hund nicht unbeaufsichtigt 
außerhalb des befriedeten Besitztums aufhält. 

 
9. Auf Kinderspielplätze, gekennzeichneten Liegewiesen und in Badeanstalten 

sowie an solche gekennzeichnete öffentliche Badestellen dürfen Hunde nicht 
mitgenommen werden. 
 

Für Rücksprachen steht Ihnen Herr Matthias Gericke unter 033232/ 33821 zur 
Verfügung.  

 
 
 
nicht amtlicher Teil 
 
Beschlüsse der Gemeindevertretung Brieselang Februar 2009 
 
öffentliche Beschlüsse 
 
81-02/09 Beauftragung des Ing.-Büros Weingart über die Durchführung  
  ergänzender Trägfähigkeitsprüfung von Straßenzügen des Quartiers 
  IJM  
  Die Gemeindeverwaltung beauftragt das Ingenieurbüro für Straßenbau,  
  Prof.-Ing. W. Weingart mit der Durchführung ergänzender    
  Tragfähigkeitsprüfungen von den Straßenzügen des Quartiers IJM in der  
  Gemeinde Brieselang gemäß dem Angebot des Ingenieurbüros vom  
  27.01.2009 (Anlage 1). 
 
89-02/09 Rechtsstreit mit der DB ProjektBau GmbH (Kreuzungsveeinbarung  
  Strecke Brieselang – Abzweig Hasselberg) 
  Die Kreuzungsvereinbarung ESTW Falkenhagener Kreuz, 3. BA,   
  Bahnübergang km 0,648 wird nicht unterzeichnet.  
 
86-02/09 Überplanmäßige Ausgabe – Haushaltsstelle 0200 4160    
  Beschäftigungsentgelte, Honorare – Systemarbeiten EDV Anlage  
  Gemeindeverwaltung 
  Der Haushaltsstelle 0200 4160 (Beschäftigungsentgelte, Honorare)  
  werden im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe 6.808,58 € für offene 
  Forderungen der Firma Help me bereitgestellt. 
 
82-02/09  Mangelhafte Information der Gemeindevertretung und Terminierung 
  von Gesprächen und Veranstaltungen, die die Anwesenheit von  
  Gemeindevertretern erfordern 
  Die Gemeindeverwaltung wird ermahnt, die Informationen die für die  
  gegenwärtige und zukünftige Arbeit der Gemeindevertretung wichtig sind 
  oder sein können, unaufgefordert und unmittelbar nach Kenntnis den  
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  Gemeindevertretern zu übermitteln. Das betrifft insbesondere die Projekte 
  der Gemeinde, Einschränkungen der Nutzung von Gemeindeeigentum  
  und wichtige Ausweitung von Kosten oder Einschränkung von Erlösen der 
  Gemeinde. 
  Die Gemeindeverwaltung wird weiterhin  ermahnt, künftig Termine für die 
  die Einbeziehung von Gemeindevertretern notwendig sind, mind. 8 Tage  
  vor der festgesetzten Terminierung den Gemeindevertretern mitzuteilen.  
  Kurzfristigere Termine dürfen nur zur Abwehr unmittelbarer    
  Notfallsituationen zur Verhinderung von Gefahren und Schäden für die  
  Gemeinde oder für Dritte angesetzt werden. 
 
88-02/09  Bau der Trainingsbeleuchtung auf dem Fichtesportplatz –   
  Überplanmäßige Ausgabe 
  Die Gemeindevertretung Brieselang beschließt eine überplanmäßige  
  Ausgabe in Höhe von 28.554,57 € für den Bau der Trainingsbeleuchtung  
  auf dem Fichtesportplatz. Die Verwaltung wird ermächtigt den Auftrag  
  aufzulösen, wenn der Fördermittelbescheid vorliegt.  
 
85-02/09  Aufhebung Sperrvermerk für Kita „Zeestower Mäusenest“ 
  Der Sperrvermerk HHST 11/4648.501.9880 in Höhe von 10.000,- € für die 
  Kita „Zeestower Mäusenest“ wird aufgehoben 
 
93-03/09 Unterstützung der „Petition für Tempo 30“ der Gemeinde   
  Glienicke/Nordbahn 
  Die Gemeindevertretung Brieselang beschließt, dass die Petition Tempo  
  30 der Gemeinde Glienicke/ Nordbahn von unserer Gemeinde im vollen  
  Umfang unterstützt wird und positiv Stellung bezogen wird.  
  Die Petition Tempo 30 hat folgenden Wortlaut: 
  Wir, die Unterzeichner dieser Petition, fordern den Landtag des Landes  
  Brandenburg auf, alle notwendigen Schritte, einschließlich entsprechender 
  Gesetzesänderungen zu unternehmen, um vor  allen Schulen und   
  Kindertagesstätten im Land Brandenburg eine generelle Beschränkung  
  der Geschwindigkeit auf 30 km/h durch die jeweilige zuständige Behörden 
  anordnen lassen zu können. 
  Die generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h soll: 

-  vor allen Schulen und Kindertagesstätten im Land Brandenburg 
gelten, unabhängig davon, ob sie an einer Kommunal-, Kreis-, 
Landes- oder Bundesstraße liegen, 

 
-  an den Unterrichts- bzw. Betreuungstagen von 7:00 Uhr bis 17:00 

Uhr, alternativ nur während der konkreten Öffnungs- bzw. 
Unterrichtszeiten der jeweiligen Einrichtung gelten. 

 
  In der Anlage zum Beschluss liegt die „Petition Tempo 30“ bei. 
 
 
Nicht öffentlich 
67-02/09  Verkauf einer Liegenschaft in der Flur 1  
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Kurzinformationen 
 
 
Sitzungstermine der Gremien der Gemeinde Brieselang 
 
11.03.  Sitzung des Hauptausschusses 
12.03.  3. Beratung des Beirates „Doppik“ 
18.03.  Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
25.03.  Sitzung der Gemeindevertretung 
31.03.  Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung 
01.04.  Sitzung des Ausschusses Bildung und Soziales 
  
Wenn nicht anders angegeben, finden die Sitzungen im Rathaus (Am Markt 3, 14656 
Brieselang) Beginn 19:15 Uhr statt. 
 
 
Weitere Termine: 
 
Das Schadstoffmobil kommt in die Gemeinde: 
 

- 13. März 2009 von 09:00 bis 10:30 Uhr Brieselang / Standort: 
Thälmannstraße / Karl-Marx-Straße 

- 19. März 2009 von 10:15 bis 11:30 Uhr Brieselang / Standort  
Forstweg / Märkische Straße 

- 19. März 2009 von 09:30 bis 10:00 Uhr Ortsteil Bredow / Standort: 
Oranienburger Straße / Bushaltestelle 

- 18. März 2009 von 15:15 – 15:45 Uhr Ortsteil Zeestow / Standort: 
Wustermarker Straße / Bushaltestelle 

 
Nähere Informationen zum Schadstoffmobil erhalten Sie beim Landkreis Havelland – 
Abfallberatung (Tel.-Nr.: 03321 / 4035418 ) oder unter www.gemeindebrieselang.de. 
 
Die diesjährige  Aktion „Brieselang putzt sich“ findet in der 18. Kalenderwoche  
(27. April bis 3. Mai 2009 – ausgenommen 1. Mai) statt. Der Bauhof wird hierzu 
Sonderöffnungszeiten anbieten. Nähere Informationen erhalten im nächsten Amtsblatt 
und unter www.gemeindebrieselang.de  
 
 
 

Das Traditionelle Osterfeuer findet –  so wie jedes Jahr - am 
Gründonnerstag, den 9. April 2009 auf dem Fichtesportplatz in der Karl-

Marx-Straße statt. 
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Öffnungszeiten / Sprechzeiten der Verwaltung 
 
Bürgermeister: 
Dienstag       15:00 bis 17:30 Uhr 
 
Bürgerbüro: 
Montag, Mittwoch und Freitag von    08:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag von     14:00 bis 18:00 Uhr 
 
Fachabteilungen / Standesamt:   
Dienstag        14:00 bis 18:00 Uhr 
Freitag       08:00 bis 12:00 Uhr 
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Das Wappen der Gemeinde Brieselang können als Aufkleber sowie  
Anstecker im  

 
Bürgerbüro  
Am Markt 3  

 
käuflich erworben werden 

Wappen klein: 0,50 € 
Wappen groß: 1,00 € 

Anstecker: 1,00 € 
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Das nächste Amtsblatt Nr. 04/2009 erscheint am Mittwoch,  
den 1. April 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum: 
Herausgeber: Gemeinde Brieselang , Der Bürgermeister, Am Markt 3, 14656 Brieselang  
Bezug:  Das Amtsblatt für die Gemeinde Brieselang erscheint regelmäßig an jedem 1. Mittwoch  im Monat und liegt an 

folgenden Stellen in der Gemeinde Brieselang kostenlos zur Selbstabholung bereit: 
 
Gemeindeverwaltung Brieselang,  Ortsteil Bredow   Ortsteil Zeestow 
Am Markt 3, 14656 Brieselang   Oranienburger Str. 16  Bredower Str. 2 
 
Bibliothek     Zeebra-Grundschule  Robinson-Grundschule 
Wustermarker Str. 1   Marie-Curie-Straße 2  Karl-Marx-Str. 130 
 
Kita Zwergenburg    NETTO-Markt   Zweigstelle der MBS Brieselang  
Freilgrathstraße 27    Karl-Marx-Straße   Forstweg 40 
 
Praxis Dr. A.  Jesinghaus   Praxis Dipl.med. M. Drescher  Praxis Dipl.med. Dieter u. Marion Zug 
Wustermarker Allee 1   Am Markt 4   Forstweg 42
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